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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Kommunale Beamte der Laufbahngruppe 2, 1. Eingangsamt des feuerwehr-
technischen Dienstes, die nicht im Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungs-
dienst (Einsatzdienst) stehen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4359 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie viele Bedienstete mit der Befähigung der Laufbahngruppe 2, 1. Ein-

stiegsamt des feuerwehrtechnischen Dienstes, die nicht im Einsatzdienst 
stehen und mit Aufgaben des Brandschutz- und Katastrophenschutzes 
betraut sind, sind aktuell bei den Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Sachsen-Anhalt beschäftigt? 
 
Aktuell sind im Land 16 Bedienstete mit der Befähigung der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt des feuerwehrtechnischen Dienstes, die nicht im Einsatz-
dienst stehen, beschäftigt. Auf die tabellarische Übersicht in der Antwort auf 
Frage 2 wird verwiesen.  

 
2. Wie viele der in Frage 1 benannten Bediensteten stehen in einem Beam-

tenverhältnis zu ihrem jeweiligen Dienstherrn? 
 
Zehn Bedienstete stehen in einem Beamtenverhältnis. Die übrigen Angaben 
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

 



 
 

2

Landkreis / 
kreisfreie Stadt

→ davon 
im 

Beamten-
verhältnis

Altmarkkreis 
Salzwedel

0

Anhalt-Bitterfeld 2

Bördekreis 1

Burgenlandkreis 2

Dessau-Roßlau 0

Halle (Saale) 1

Harz

Jerichower Land 0

Magdeburg 0

Mansfeld-Südharz 2

Stendal 0

Saalekreis 1

Salzlandkreis 1

Wittenberg 0

2

2

5

1

1 (nicht im Fachdienst BKR)

0

Anzahl der Bediensteten mit der Befähigung für den 
feuerwehrtechnischen Dienst der Laufbahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt (ehemals gehobener feuerwehrtechnischer 
Dienst), die nicht im Einsatzdienst stehen

0

keine Beantwortung

1

3

0

1

0

                                       keine Zuarbeit

 

 


